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8. Änderung des Flächennutzungsplanes

der Gemeinde Pahlen

(Erweiterung Solarpark Pahlen)

für das Gebiet „Kiesabbauflächen südlich der Hauptstraße (L 172),

nördlich der Straße Höchster Berg (K 45) und westlich des

bestehenden Solarparks“
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Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der

8. Änderung des Flächennutzungsplanes

Sondergebiet (SO) - Photovoltaik - (bis 2050)

gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB und §11 Abs. 2 BauNVO

8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Pahlen (Erweiterung Solarpark Pahlen)

für das Gebiet „Kiesabbauflächen südlich der Hauptstraße (L 172) und nördlich der Straße Höchster Berg (K 45) und westlich des

bestehenden Solarparks“
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Hinweise

Das von der Änderung betroffene Gebiet ist im derzeit rechtsgültigen

Flächennutzungsplan als landwirtschaftlich genutzte Fläche

dargestellt.

Die Nutzung als Sondergebiet -Photovoltaik- wird bis Ende des

Jahres 2050 befristet. Ab dem Jahr 2051 ist die gesamte Fläche zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft der Sukzession zu überlassen.
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Kreis Dithmarschen, Gemeinde Pahlen, Gemarkung 3347, Flur 11


